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- Stellungnahme -

Sehr geehrte Damen und Herren,

Thüringer Landtag
Zuschrift

6/1404
^'3,^. h l ^^/ üc IwV^ '^zuf^tff^)

hinsichtlich o. g. Vorhabens geben wir folgende Stellungnahme ab:

Im Gesetzentwurf, § 3 „Schutzzweck" Abs. l.Pkt.4 und Abs. 2. Pkt. 3 werden spezielle

Ausführungen zu schützen- und erhaltenswerten Biotopstrukturen, geschützten Tieren

und Pflanzenarten gemacht.
Lediglich im § 6 Abs. l „Verbote" wird festgeschrieben, dass u. a. die ordnungsgemäße
Jagdausübung bei „beschädigenden, verändernden oder erheblich störenden Handlun-

gen" ausgenommen ist. Im Weiteren ist kein Bezug zur Jagdausübung mehr festzustel-

len.

Gerade in der Gegenwart ist es jedoch geboten, jagdliche IVTaßnahmen bei einem solch
bedeutungsvollen Vorhaben, zwingend festzuschreiben, da nur in Verbindung mit diesen

der Schutzzweck erreicht bzw. erhalten werden kann.
Das „Grüne Band" wird in seiner Bedeutung als Biotopverbund mehrfach gewürdigt,

dass es sich aus einer Vielzahl einzelner Schutzgebiete zusammensetzt und dass sich
dieses besonders auch für die wissenschaftliche Arbeit an Wanderbewegungen von Tier-

arten eignet. Demzufolge muss im Gesetzestext dem Umstand Rechnung getragen wer-

den, dass sich hier vorzugsweise auch (Pflanzen- und) Tierarten ausbreiten, bzw. ihren

Lebensraum bereits gefunden haben, die dem Schutzzweck entgegenwirken, oder auch
insgesamt betrachtet von großer wirtschaftlicher Bedeutung im negativen Sinne sind. In

der Begründung zum Gesetzentwurf werden auf Seite 23 Absatz l eine Vielzahl von
Pflanzen und Tieren genannt, jedoch sind im Weiteren die Prädatoren nicht genannt.

Begünstigend dafür, dass diese Arten in Naturschutzgebieten und auch dem „Grünen
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Band" ihren Lebensraum finden und sich über dieses weiter ausbreiten, wirken sich die

Maßnahmen der immer weiter fortschreitenden Intensivierung der Landwirtschaft aus

und der mit dieser emhergehende allgemeine Verlust der natürlichen Lebensräume.
Großflächige Monokulturen prägen derzeit das Landschaftsbild, die nur wenigen Arten
Lebensraum bieten, so auch beidseitig entlang des „Grünen Bandes". Stellvertretend sei

hier der bedenklich starke Rückgang der Singvögel insbesondere der Boden- und
Buschbrüter genannt.

Die Schutzgebiete mit ihrem „reichhaltigen" Nahrungsangebot an (zu schützenden) Ar-
ten üben somit eine Sogwirkung aufPrädatoren wie z. B. Waschbär, Schwarzwild,

Hauskatze und Fuchs, Elster u. a. Rabenvögel aus.

Bespielhaft dafür ist das Naturschutzgebiet „Rhäden" zwischen Obersuhl und Dank-
marshausen an der hessisch— thüringischen Grenze, wo insbesondere Waschbären unter

den Bnrtvögeln, aber auch den Lurchen und Kriechtieren zu schaden gehen und bereits

Maßnahmen eingeleitet werden mussten.

Durch die EU wurde die Liste der invasiven und gebietsfremden Arten herausgegeben,
die sich nicht weiter ausbreiten sollen. Gegenwärtig wird an der Umsetzung dieses Pa-

piers gearbeitet und Thüringen kommt dabei seine spezielle Aufgabe zu. In diesem Zu-
sammenhang wäre es also fatal, wenn festgestellt werden muss, dass gerade dem Natio-

nalen Naturmonument „Grünes Band Thüringen" eine kontraproduktive Rolle zuge-

schrieben werden muss.

Diejagdlichen Maßnahmen, insbesondere die der Prädatorenbejagung sind als solche
der Verwirklichung des Schutzzwecks anzusehen und sollten im § 3 Abs. 3 festgeschrie-
ben werden und ebenfalls im § 5 „Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplan ihren

Niederschlag finden.

- Im § 7 ist den Jagdausübungsberechtigten ein allgemeines Befahmngs- und Betre-

tungsrecht, entsprechend der dort bereits genannten Eigentümer oder Nutzungsberech-

tigten einzuräumen.

- Im § 8 sind Ausnahmen von Verboten nach §6 geregelt.

Hier ist die Jagd mit zu verankern. Durch die Prädatorenbejagung werden diese ent-

nommen und bei der aus seuchenhygienischer Sicht dringend erforderlichen Schwarz-

wildbejagung werden Stückzahlen, meist über den eigenen Bedarf hinaus entnommen.

Weiterhin sind hierjagdliche Einrichtungen in Abstimmung z, B. mit der unteren Na-
turschutzbehörde zu genehmigen.

Die Jagd wird nach §§ 8, 9 und 10 des Thüringen Jagdgesetzes in Eigen- Landes- und
gemeinschaftlichen Jagdbezirken ausgeübt, wobei ggf. eine Verpachtung an dritte nach
§12ThJG an Jagdausübungsberechtigte erfolgt ist. Es existieren also rechtslü-äftige
Jagdpachtverträge, in welchen auch die Pachtpreise festgeschrieben sind.
Um den Jagdausübungsberechtigten einen entsprechenden Anreiz zu geben sollten die

Kosten für wirksame Fallensystem vom Land übernommen werden.
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Die Kontrolle über den Aufbau und die Inbetriebnahme sowie tumusgemäß jahreszeitli-
ehe Kontrollen sind den auf Seite 8 unter 3. - Kosten des Landes - genannten Gebietsbe-

treuem (Rangem) zuzuordnen. Die nach Tierschutzgesetz erforderlichen täglichen Kon-

trollen der Fallen/Fallensysteme können ebenfalls von diesen, jedoch in Abstimmung
mit den Jagdausübungsberechtigten, bzw, von diesen selbst erfolgen.

Eine allgemein übliche, ordnungsgemäße Jagdausübung reicht also auf dem Gebiet des
„Grünen Bandes Thüringen" bei weitem nicht aus und bedarf zusätzlicher Maßnahmen,
bzw. auch Auflagen.
In diesem Zusammenhang sollten auch die bereits bestehenden Schutzgebiete
überprüft werden, bzw. ob die für den Schutzzweck dienlichen Maßnahmen ausreichend
sind. Die Formulierungen u. a. z. B. in den Verordnungstexten sind meist allgemein
hergebracht und überkommen eingearbeitet und nicht den heutigen Gegebenheiten an-

gepasst oder gar speziell formuliert.
Gerade in den vergangenen etwa 10 Jahren hat sich ein dramatischer Wandel in Natur,

Landschaft und Gesellschaft vor allem unter der politischen Aufgabenstellung der Ener-
giewende vollzogen. Hier sei stellvertretend auf die Problemfelder Energiemäis u.a.

Monokulturen, Windkraftanlagen im Wald, sowie Lebensraumvernichtung durch Gly-

phosatausbringung, ständig steigende Natumutzung im Freizeitgeschehen (Mountainbi-
king, Geocatching ...) und u. a. verwiesen.

Durch die mit diesen Problemfeldern einhergehende und zunehmende Störung und Ver-
armung der Natur kommt den Schutzgebieten eine besondere und ständig wachsende

Bedeutung zu. Die Aufgaben der Jagd sind meist schwammig formuliert und man über-
lässt Z.B. die zu schützenden Bodenbrüter unkontrolliert den Prädatoren wie Schwarz-

wild, Waschbär, Fuchs und Hauskatze, Rabenvögel.

Hier ist eine Überarbeitung dringend geboten und bei künftig auszuweisenden anderen
Schutzgebiete anzuwenden.

Dem Gesetzesvorhaben kann nur unter der Voraussetzung zugestimmt werden, dass o. g.
Hinweise in das Gesetz mit eingearbeitet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Landesjagdverband Thüringen e. V.

'y^Vwou^t^

Frank Hernnann

Geschäftsführer
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Vorhaben: Thüringer Gesetz über das Nationale Naturmonument
„Grünes Band Thüringen"

- Fragenkatalog -

Zu l. Die Ausweisung des „Grünen Bandes" als Nationales Naturmonument wird unse-

rerseits als Mahnmal und als unbedingt schützenswerter Lebensraum gesehen.

Zum einen ist es ein Mahnmal m politischer, bzw. gesellschaftspolitischer Hin-
sieht unter Bezug auf die innerdeutsche Teilung.

Im Weiteren ist es für den aufmerksamen Naturbetrachter ein Mahnmal mit einer
Vielzahl von Biotopen, die entstehen, wenn der menschliche Einfluss in der
Natur in nur ca. 40 Jahren auf ein M^mdestmaß zurückgenommen wird. Oder, an-

ders ausgedruckt, im Vergleich mit den Flächen außerhalb des „Grünen Bandes",

was aus diesen Lebensräumen wird, wenn sie dem Menschen mit seiner Willkür

und allen seinen Bewirtschafitungsformen überlassen wird.
Da sich das „Grüne Band" durch fast ganz Deutschland zieht und mehrere Bun-

desländer in der Verantwortung stehen, werden unter diesen Aspekten eine Viel-

zahl Menschen berührt, aufgeklärt und einbezogen.

Zu 2. Nutzungseinschränkungen bestehen bereits durch eine Vielzahl der im Grenz-

streifen ausgewiesenen Schutzgebiete. Einer weiteren Verschärfüng von Nut
zungseinschränkungen stehen wir in Anbetracht der Akzeptanz als nationales Na

turmonument durch die Flächeneigentümer und - nutzer kritisch gegenüber.

Zu 3, Verbote des Betretens und Befahrens müssen den jeweiligen Gegebenheiten än-

gepasst werden. Zur Jagdausübung ist das Betreten und Befahren eine Grundvor-

aussetzung, um den Aufgaben gerecht werden zu können. Insbesondere zur Wild
bergung und tierschutzge- rechten Kontrolle der Fallen zur Prädatorenbejagung

muss ein ausreichendes solches Recht eingeräumt werden.

Zu 4. Die Folgen der Unterschutzstellung in Bezug auf die Jagd sind nicht ausreichend
dargestellt, bzw. nicht ersichtlich, da diese außer im § 6 keine Erwähnung findet.
Dementsprechend sind die Passagen der Stellungnahme einzuarbeiten.
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Zu 5. Der bereits vorhandene Schutz reicht nach unserer Auffassung aus, jedoch be-

steht weiterer Handlungsbedarf in den Inhalten.

In den Kemzonen der Biosphärenreservate z. B. und einigen Naturschutzgebieten

ist die Jagdausübung gänzlich untersagt. Hier können sich alle Tier- und Pflan-
enarten ungehindert entfalten.

Den Erfordernissen der Gegenwart geschuldet, ist diese Herangehensweise drin-

gend zu überdenken, bzw. anzupassen. Es ist widersinnig, ein gebietstypisches
Areal, in welchem sich autochtone Tier- und Pflanzenarten frei entwickeln sol-

len mit hohem Schutzstatus zu belegen und gleichzeitig nichts gegen Neozoen.
Z.B. Waschbären und verwilderte Hauskatzen zu unternehmen, welche der heimi-

sehen Tierwelt außerordentlich schaden und diese sich nicht entwickeln lassen.

Weiterhin steht das Schwarzwild durch die drohende Afrikanische Schweinepest
im internationalen Fokus. Dieses in solchen Gebieten sich selbst zu überlassen, ist

unverantwortlich, aber nicht nur aus der Sicht der Seuchenpräverenz. Auch we-

gen der Schadwirkung der ständig zunehmenden Schwarzwildbestände auf den
angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen ist es nicht hinnehmbar, den
Landwirten und Jagdpächtern die Kosten dafür zu überlassen. Zudem ist das
Schwarzwild mitverantwortlich für den starken Rückgang der Bodenbrüter. In
solch hohen Bestandszahlen wie gegenwärtig dazu mit Entwicklungspotenzial
ist Schwarzwild in der Historie nie vorgekommen. Gerade wegen der Schutzziele

in Schutzgebieten ist eine Bestandesreduzierung dringend geboten.
Sinngemäß lässt sich dies auch auf weiter invasive Pflanzen- und Tierarten über

tragen und muss überprüft werden.

Hier widerspricht sich der Naturschutz selbst.

Zu 6. Diese reichen unter Beachtung unserer Einlassung im Punkt 5 nicht aus.

Zu 7. Darauf lässt ist aus unserer Sicht keine umfassende Antwort möglich.

Zu 8. Eine Einschätzung dazu kann unsererseits nicht gegeben werden.

Zu 9. Ja, zu § 3 Abs. 3. Dieser ist in Konjunktiv formuliert (Darüber hinaus können...).

Aus dieser Formulierung ergeben sich keinerlei Verbindlichkeiten, sodass hier
Konkretisierungen, z. B. bei der Durchführung wissenschaftlicher Erhebungen

vorgenommen werden sollten.

Zu 10. Diese Regelungen sind nicht ausreichend. Hier sind Entschädigungen für Schä-

den durch jagdbare Wildarten einzubeziehen, wenn die Jagdausübung einge-
schränkt oder untersagt ist oder von Schutzgebieten ausgehendes verstärktes

Wildaufkommen und damit Schäden zu verzeichnen sind. ( Siehe BJagdG §§26
ff, ThJG §§44 ff). Die vorliegende Regelung bezieht sich nur auf den Eigentü-
mer, nicht jedoch auf den durch Verachtung in das Nutzungsrecht eingetretenen

Pächter. Gleiches gilt für die Eigenjagd, auch wenn diese selbst ausgeübt wird.
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Zu 11. Träger des Nationalen Natunnonuments muss, wie der Name schon sagt, der
Bund sein, denn hier sind mehrere Bundesländer, nicht nur die „Neuen" in der

Pflicht. Z. B. befindet sich der „Point Alpha" auf hessischem Territorium, wäh
rend sich die bei diesem gelegenen ehemaligen Sperranlagen des damaligen
„Schutzstreifens" auf Thüringer Gebiet liegen. Damit sind die Verantwortlich
keiten verteilt. Näheres müssen die Länder regeki. Aber nicht nur die unmittel-

bar temtorial beteiligten Länder waren von den Auswirkungen der nationalen

Teilung in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht betroffen, sondern alle Bun-
desländer.

Da es sich aber auch um ein Teilstück des „Green Belt" handelt und
damit europäische Teilung dokumentiert wird, steht auch die EU in der Pflicht.

Zu 12. Dass es sich bei dem Nationalen Nahirmonument im Rahmen der Initiative

„Green Belt" um eine Maßnahme von internationaler Bedeutung, jedoch mit

national spezifischem Charakter handelt, muss auch dementsprechend berück-

sichtigt werden. Die für Deutschland geltende nationale Teilung mit ihrem
politischen Charakter und Problemen bis ins Familieninnere trifft nicht z. B. für
Österreich zu. Dementsprechend wird dort auch die Wichtung eine andere sein.

Innerhalb Deutschlands müssen zwischen den Bundesländern die Aufgaben so
formuliert und gestaltet werden, dass sie zukunftsfähig sind und der Schutzstatus
durch viele mögliche Sonderregelungen und Ausnahmegenehmigungen nicht
aufgeweicht wird. Mit den örtlich betroffenen Anliegem, Flächeneigentümem
und Nutzem muss gerecht und unkompliziert, z. B. bei Entschädigungszah-

hingen umgegangen werden. Nur so wird die Akzeptanz erhalten und die lang-

fristige Wirksamkeit in ihrem heutigen Wert erhalten bleiben.

Zu 13. Vordergründig ist das „Grüne Band" denkmalpflegerisch-historisch zu bewer-
ten. Seinen „grünen Charakter" hat es jedoch durch die Pflanzen und Tierwelt

erhalten, die sich im Schatten des „Eisernen Vorhangs" entwickelt konnte. Der

Latidesjagdverband Thüringen e. V. sieht seine Aufgabe vor allen beim Schutz
und der Erhaltung eben dieser prägenden Eigenschaften des „Grünen Bandes".

Zu 14. Im Gesetzentwurf § 3, Schutzzweck ist die Bedeutung ausreichend dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Landesj agdverband Thüringen e. V.

^töf^ /fMW^,
Frank Herimärin ' " •

Geschäftsführer
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